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V

Vorwort

Nun haben Sie von diesem Führer durch das Europäische Erbrecht schon die fünfte Auflage
vorliegen. Parallel zu dieser runden Auflage ist die Anzahl der Länderberichte auf fünfzig
angewachsen. Die Europäische Integration und die Bedeutung der Europäischen Idee neh-
men trotzWiderstands aus gewissen politischen Kreisen zu. Das zeigt sich auch im Erbrecht.

Der Vergleich der Auflagen zeigt, dass das Erbrecht weiterhin ein lebendiges Rechtsgebiet
ist. „Große“ Reformen in vielen Ländern, wie z.B. in Frankreich, Rumänien, Tschechien,
Österreich, Belgien, Ungarn und der Schweiz, der immer weitere Rückzug des Eltern-
pflichtteils, die Wiedereinführung des gemeinschaftlichen Testaments in vielen osteuropä-
ischen Staaten und nicht zuletzt das gesetzliche Erbrecht für gleichgeschlechtliche Ehen
und Partnerschaften zeigen, dass gleichförmige Trends nicht notwendig zur Einheitlichkeit
führen müssen.

Auch in dieser Auflage sind personelle Änderungen zu verzeichnen: Zunächst beklagen wir
das frühzeitige Versterben von Ralf Sedlmayr, unserem Experten für norwegisches Erbrecht.
Prof. Dr. LineOlsen-Ring und Prof. Dr. Gerhard Ring sind hilfsbereit in die Lücke gesprun-
gen und haben auf Basis des neuen Erbgesetzes von 2021 den Beitrag rundum erneuert.

Der Bericht zu Italien wird von Herrn Dr. Anton Wiedemann nun in Kooperation mit
Frau Giulia Novelli aus Verona erstellt. Herr Dr. Franz Haunschmidt aus Linz hat seinen
Bericht zum Erbrecht in Österreich an seine Tochter Mag. Johanna Haunschmidt abge-
geben. Herr Dr. Lubomir Guedjev führt den Länderbericht Bulgarien fort, nachdem
Frau Stela Ivanova schon zur 4. Auflage ausgefallen war. Auch von Frau YvonneGoldammer
(Litauen), von Herrn Martin Řiha (Tschechien) und von Frau Dr. Margareta Sovova
(Slowakei) müssen wir uns verabschieden. An ihrer Stelle wirken nun Herr Hans Lauschke,
Frau Dr. Magdalena Pfeiffer und Prof. Dr. David Elischer sowie Frau Dr. Jana Markechová
mit. Neu dabei ist auch Dr. Max Kübler-Wachendorff mit einem Beitrag zum internationalen
Verfahrensrecht in Erbrechtsangelegenheiten.

Ich danke allen mitwirkenden und den ausgeschiedenen Autoren für ihre engagierte Mitar-
beit. Viele von ihnen haben einen arbeitsintensiven Beruf und/oder Familie und opfern
wertvolle Zeit. Ohne Leidenschaft für die Sache wäre diese Leistung nicht denkbar.

Ganz besonders möchte ich auch Frau Marita Blaschko vom zerb verlag danken, die stets
initiativ, selbstständig, engagiert und erfahren dafür gesorgt hat, dass das Gesamtwerk in
gewohnter Qualität und geplanter Frist erscheinen kann.

Würzburg, im September 2024

Dr. Rembert Süß
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§ 1 Die Europäische Erbrechtsverordnung2

A. Die Entstehung der EuErbVO

Literatur

Bajons, Internationale Zuständigkeit und anwendbares Recht in grenzüberschreitenden Erbrechtsfäl-
len innerhalb des europäischen Justizraums, in: FS Heldrich, 2005, S. 495 ff.; Blum, Das Grünbuch
der Europäischen Kommission zum internationalen Erbrecht, ZErb 2005, 170;Deutsches Notarinstitut
(Hrsg.), Internationales Erbrecht in der EU. Perspektiven einer Harmonisierung, Würzburg 2004;
Dörner, Vorschläge für ein europäisches internationales Erbrecht, in: FS Holzhauer, 2005, S. 474 ff.;
Dörner, Das Grünbuch „Erb- und Testamentsrecht“ der Europäischen Kommission, ZEV 2005, 137;
Dörner, Der Entwurf einer europäischen Verordnung zum Internationalen Erb- und Erbverfahrens-
recht, ZEV 2010, 221;Dörner/Hertel/Lagarde/Riering, Auf demWeg zu einem europäischen Interna-
tionalen Erb- und Erbverfahrensrecht, IPRax 2005, 1; Haas, Der europäische Justizraum in „Erbsa-
chen“, in: Gottwald, Perspektiven der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen in der Europäischen
Union, 2003, S. 43 ff.; Heggen, Europäische Vereinheitlichungstendenzen im Bereich des Erb- und
Testamentsrechts, RNotZ 2007, 1; Heß, Die „Europäisierung“ des internationalen Privatrechts durch
den Amsterdamer Vertrag. Chancen und Gefahren, NJW 2000, 23; Jayme/Kohler, Europäisches Kolli-
sionsrecht 2003: Der Verfassungskonvent und das Internationale Privat- und Verfahrensrecht, IPRax
2003, 485; Kohler, Auf dem Weg zu einem europäischen Justizraum für das Familien- und Erbrecht,
FamRZ 2002, 709; Lechner, Die Entwicklung der Erbrechtsverordnung, in: Dutta/Herrler, Erbrechts-
verordnung, 2014, S. 5 ff.; Lehmann, Die Reform des internationalen Erb- und Erbprozessrechts im
Rahmen der geplanten Brüssel IV-Verordnung, 2006; Pintens, Die Europäisierung des Erbrechts,
ZEuP 2001, 628; Pintens, Harmonisierung im europäischen Familien- und Erbrecht, FamRZ 2005,
1597; Schack, Die EG-Kommission auf demHolzweg von Amsterdam, ZEuP 1999, 805; Süß, Auf dem
Weg zum Einheitlichen Europäischen Erbrecht – Die Konferenz „Harmonisierung des internationalen
Erbrechts in der Europäischen Union“, ZErb 2005, 28; Süß, Das Grünbuch der EG zum ehelichen
Güterrecht, ZErb 2006, 326; Süß, Der Vorschlag der EG-Kommission zu einer Erbrechtsverordnung
(Rom IV-Verordnung) vom 14.10.2009, ZErb 2009, 342; Vollmer, Die neue europäische Erbrechtsver-
ordnung – ein Überblick, ZErb 2012, 227; Voltz, Internationales Erbrecht in der EU – Perspektiven
einer Harmonisierung, IPRax 2005, 64; Wagner, Der Kommissionsvorschlag vom 14.10.2009 zum
internationalen Erbrecht, DNotZ 2010, 506;Wagner, Zur Kompetenz der Europäischen Gemeinschaft
in der justiziellen Zusammenarbeit in Zivilsachen, IPRax 2007, 290; Ziegert, Bericht über das „Hearing
on the Law applicable to succession and wills in the European Union“, ZErb 2007, 218.

Der Vertrag von Maastricht vom 7.2.1992 schuf die justizielle Zusammenarbeit in Zivil-
und Strafsachen als dritte Säule der Union.1 Nachdem hierauf erarbeitete Entwürfe scheiter-
ten, überführte derVertrag von Amsterdam vom 2.10.19972 die justizielle Zusammenarbeit
in die „erste Säule“. Dadurch wurde der Rat ausdrücklich ermächtigt, Maßnahmen zur
Vereinbarung und Verbesserung der Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher und
außergerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen (Art. 61 lit. c, Art. 65 lit. a
EG-Vertrag) und zur Förderung der Vereinbarkeit der in den Mitgliedstaaten geltenden
Kollisionsnormen und Vorschriften zur Vermeidung von Kompetenzkonflikten (Art. 65
lit. b EG-Vertrag) zu erlassen. Die Effektivität dieser Kompetenzzuweisung wurde durch
den Vertrag von Nizza vom 26.2.2001 ausgeweitet, indem dieser die Möglichkeit der
Anwendung des Verfahrens mit einfacher Mehrheitsentscheidung (Art. 251 EG-Vertrag) auf
die Maßnahmen gem. Art. 65 EG-Vertrag erstreckte, ausgenommen allein der „familien-
rechtlichen Aspekte“ (Art. 67 Abs. 5 EG-Vertrag).

Seitdem wurden auf EU-Ebene sukzessive immer mehr Bereiche des internationalen Kollisi-
ons- und Verfahrensrechts durch europäische Rechtsakte abgedeckt. Den Beginn machte

1 Art. K 6, 7, ABl 1992 C 191, S. 1.
2 ABl 1997 C 340, S. 1.
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das Zivilverfahrensrecht. So wurde das Brüsseler Übereinkommen vom 27.9.1968 „verge-
meinschaftet“ und mit leichten Änderungen – freilich einschließlich des Vorbehalts für
erbrechtliche Streitigkeiten – in die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 vom 22.12.2000 über die
gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen
in Zivil- und Handelssachen (Brüssel I-VO) überführt.3 Eine weitere Verordnung erging
bereits am 29.5.2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verant-
wortung für die gemeinsamen Kinder der Ehegatten und vereinheitlichte das internationale
Verfahrensrecht in Ehesachen (Brüssel II-VO).4

Auch auf dem Bereich des internationalen Kollisionsrechts sind zahlreiche Verordnungen in
Kraft: Das Römische Schuldvertragsübereinkommen vom 19.6.19805 ist in eine Verordnung
umgegossen worden (Rom I-VO), die ab dem 17.12.2009 anwendbar ist. Bereits am
11.7.2008 ist eine Verordnung über das Kollisionsrecht der außervertraglichen Schuldver-
hältnisse (Rom II-VO) in Kraft getreten. Darüber hinaus hat sich die Kommission auch in
das Gebiet des familienrechtlichen Kollisionsrechts hineinbegeben. Die Verordnung vom
18.12.2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstre-
ckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen (EU-Unterhalts-
verordnung) vereinheitlichte nicht nur das internationale Verfahrensrecht in Unterhaltssa-
chen, sondern durch Inkraftsetzen des Haager Unterhaltsprotokolls mittelbar für die EU-
Mitgliedstaaten auch das Unterhalts-Kollisionsrecht.

Mittlerweile musste die Kommission allerdings auch die Grenzen ihrer politischen Macht
der Rechtsvereinheitlichung in Bereichen erfahren, in denen die politische Sensibilität der
Mitgliedstaaten offenbar unterschätzt wurde. Die Rom III-Verordnung vom 20.12.2010
über das auf die Ehescheidung und Trennung des Ehebandes anzuwendende Recht betrifft
ausschließlich das auf den Ausspruch der Scheidung, nicht aber das auf die Scheidungsfolgen
anwendbare Recht und konnte lediglich im Wege der „verstärkten Zusammenarbeit“ in 15
Mitgliedstaaten in Kraft treten. Wegen der besonderen Bedeutung für das Erbrecht sollte
rechtzeitig zum Anwendungsstichtag der EuErbVO eine Verordnung zum internationalen
Güterrecht in Kraft treten. Ein Vorschlag der Kommission vom März 2011 stieß allerdings
auf den erbitterten Widerstand einiger Mitgliedstaaten, weil der Verordnungsvorschlag das
Güterrecht mit der Anerkennung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften und Ehen ver-
knüpfte und die gefundenen Regeln einigen osteuropäischen Staaten zu weit, einigen west-
europäischen Staaten nicht weit genug gingen. Im Ergebnis scheiterte aber das Projekt. Die
beiden Verordnungen zum Güterrecht von Ehen und von eingetragenen Partnerschaften
ergingen am 24.6.2016 daher ebenfalls allein im Rahmen der verstärkten Zusammenarbeit,
so dass weiterhin zehn EU-Mitgliedstaaten durch die Verordnungen nicht gebunden sind.

Ob Art. 65 lit. b EG-Vertrag eine ausreichende Grundlage für den Erlass einer Verordnung
gibt, die auch das internationale Zivilverfahrensrecht und das Kollisionsrecht auf dem
Bereich der Erbfolge erfasst, war umstritten.6 Dies galt insbesondere für die Frage, ob

3 ABl 2001 Nr. L 12, S. 1.
4 ABl 2000 Nr. L 160, S. 19.
5 Siehe Jayme/Hausmann, Internationales Privat- und Verfahrensrecht, 19. Aufl. 2018, S. 171 ff.
6 Ablehnend v.a. Schack, ZEuP 1999, 808; MüKo-BGB/Birk, 5. Aufl. 2010, Art. 25 EGBGB Rn 409; krit.
auch Jayme/Kohler, IPRax 1999, 413 und IPRax 2000, 458; nach Herweg, Die Vereinheitlichung des
Internationalen Erbrechts im Europäischen Binnenmarkt, 2004, S. 199, 222 ließe sich die Kompetenz
bei einem „weitgefassten Verständnis“ der Voraussetzungen begründen; bejahend dagegen: Heß, NJW
2000, 27; Sandrock, ZVglRWiss 98 (1999) 244.
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derartige Maßnahmen auch für das Verhältnis zu Drittstaaten erlassen werden können.7
Nachdem aber die EuErbVO im Rat durch die Vertreter nahezu sämtlicher Mitgliedstaaten
(ausgenommen allein Malta) angenommen worden ist, hat das Problem der kompetenz-
rechtlichen Legitimität seine Bedeutung verloren.

Schon der Aktionsplan des Rates und der Kommission zur Umsetzung des Amsterdamer
Vertrages vom 3.12.19988 sah in Teil II unter Punkt 41 vor, dass innerhalb von fünf Jahren
– also bis Ende 2003 – die Möglichkeit geprüft werden solle, einen Rechtsakt betreffend
das auf Ehesachen anzuwendende Recht sowie betreffend die internationale Zuständigkeit,
das anwendbare Recht sowie die Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entschei-
dungen in „Güterstands- und Erbschaftssachen“ zu erstellen. Zur Prüfung dieser Möglich-
keiten wurde von der Kommission 2001 eine „Rechtsvergleichende Studie über die Zustän-
digkeitskonflikte und Gesetzeskollisionen in Testaments- und Erbsachen in den Mitglied-
staaten der Europäischen Union“ (im Weiteren: „Studie“) in Auftrag gegeben. Diese wurde
vom Deutschen Notarinstitut mit Prof. Dr. Heinrich Dörner (Münster) und Prof. Dr.
Paul Lagarde (Paris) als wissenschaftliche Koordinatoren erstellt.9 Die Studie empfahl eine
umfassende Regelung des internationalen Erbrechts durch die Gemeinschaft, und zwar
der internationalen Zuständigkeit der Gerichte, der Anerkennung und Vollstreckung von
Entscheidungen, der Vereinheitlichung des internationalen Erbkollisionsrechts, der Schaf-
fung eines einheitlichen Europäischen Erbscheins und der Einrichtung eines Systems natio-
naler Testamentsregister. Am 11./12.5.2004 wurden auf einem akademischen Symposium in
Brüssel die Ergebnisse der Studie diskutiert.10

Auf der Basis der Studie wurde von der Kommission ein sog. Grünbuch zum Erb- und
Testamentsrecht erstellt und am 1.3.2005 veröffentlicht, welches 39 Fragen zu den verschie-
denen Bereichen des internationalen Erbrechts enthielt.11 Hiermit wurden erste Stellungnah-
men der breiteren Öffentlichkeit gesammelt.12 Zur weiteren Vertiefung der Stellungnahmen
wurde am 30.11.2006 von der Kommission in Brüssel eine öffentliche Anhörung veranstal-
tet, zu der insbesondere auch Praktiker geladen wurden. Der Rechtsausschuss des Europä-
ischen Parlaments legte durch seinen Berichterstatter am 16.10.2006 einen Bericht mit Emp-
fehlungen an die Kommission zum Erb- und Testamentsrecht vor (sog. Gargani Report).13
Eine weitere Stellungnahme legte der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss vor
(EWS-Stellungnahme zum Grünbuch). Nahezu einheitlich wurde in sämtlichen Stellung-
nahmen ein Regelungsbedarf bejaht und eine Regelung des internationalen Erbrechts durch
die Union befürwortet.

7 Vgl. Leible, in: Streinz, Art. 65 EGV Rn 25 m.w.N.; ausführlich zu dieser Frage Wagner, EG-Kompe-
tenz für das Internationale Privatrecht in Ehesachen, RabelsZ 68 (2004) 119.

8 ABl 1999 C 19, S. 1.
9 Siehe http://europa.eu.int/comm/justice_home/doc/centre/civil/studies/doc/testaments_successions_
fr.pdf.

10 Voltz, Internationales Erbrecht in der EU – Perspektiven einer Harmonisierung, IPRax 2005, 64;
Ziegert, ZErb 2007, 218 f. Die Beiträge und Zusammenfassung der Diskussionen sind gesammelt in:
Deutsches Notarinstitut (Hrsg.), Internationales Erbrecht in der EU. Perspektiven einer Harmonisie-
rung, Würzburg 2004.

11 KOM (2005) 65 endg.
12 Überblick über die Stellungnahmen z.B. bei Lehmann, Internationale Reaktionen auf das Grünbuch

zum Erb- und Testamentsrecht, IPRax 2006, 204.
13 Az. A6–0359/2006.
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Wegen einer Rücksichtnahme auf allgemeine politische Probleme in der Union14 dauerte es
aber bis zum 14.10.2009, bis die Kommission einen Vorschlag für eine Verordnung mit ca.
30 Artikeln vorlegte.15

In der Folge wurde der Entwurf vom Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments unter
der Federführung von MEP Kurt Lechner als Berichterstatter sowie vom Rat der EU
grundsätzlich überarbeitet, verfeinert und erweitert. Es fanden zahlreiche Sitzungen des
Europäischen Parlaments statt, zu denen hunderte von Änderungsvorschlägen eingebracht
wurden. Es wurden 13 sog. Trilogen abgehalten, Verhandlungen zwischen dem Rat, dem
Europäischen Parlament und der Kommission, ferner fanden Expertenanhörungen und
Konferenzen statt. Auch wurde ein Briefing durch die Universität Heidelberg eingeholt,
welches von den Professoren Hess, Jayme und Pfeiffer zu dem damaligen Entwurf des
Europäischen Parlaments erstellt wurde. Prof. Etienne Pataut aus Paris wurde mit einer
Studie zu der Frage beauftragt, inwieweit der Ordre-public-Vorbehalt im Bereich des
Pflichtteilsrechts zum Einsatz kommen könne.16

Nach nahezu zehn Jahren Vorarbeit durch die Europäische Kommission, das Europäische
Parlament und andere Organe der EU konnte dann endlich am 4.7.2012 die „Verordnung
(EU) Nr. 650/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Zuständigkeit, das
anzuwendende Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die
Annahme und Vollstreckung öffentlicher Urkunden in Erbsachen sowie zur Einführung
eines Europäischen Nachlasszeugnisses“ (EU-Erbrechtsverordnung – EuErbVO) verab-
schiedet werden.17 Diese trat bereits am 17.8.2012 in Kraft. Bis zur Anwendung der materiel-
len Regeln sieht Art. 84 Abs. 2 EuErbVO aber eine Übergangszeit von 36Monaten vor. Die
EuErbVO gilt daher erstmalig für alle am 17.8.2015 eingetretenen Erbfälle.

B. Übersicht über den Inhalt der EuErbVO

Die Erbrechtsverordnung enthält Regelungen zu folgenden Komplexen:

I. Internationale Zuständigkeit

– Die internationale Zuständigkeit für erbrechtliche Streitigkeiten wird in Art. 4 EuErbVO
den Gerichten des Staates zugewiesen, in dem der Erblasser seinen letzten gewöhnli-
chen Aufenthalt hatte. Diese Zuständigkeit ist grundsätzlich ausschließlich. Allenfalls
dann, wenn der Erblasser die Erbfolge durch Rechtswahl gem. Art. 22 EuErbVO sei-
nem Heimatrecht unterstellt hatte, ergeben sich Möglichkeiten, die Sache gem. Art. 7
EuErbVO an die Gerichte des Heimatstaates zu ziehen. Art. 10 EuErbVO sieht ergän-
zende Zuständigkeiten für den Fall vor, dass der Erblasser seinen gewöhnlichen Aufent-
halt in einem Drittstaat – also in einem Staat, in dem die EuErbVO nicht gilt – gehabt
hatte.

– Die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte des Wohnsitzstaates kann beispielsweise
dann, wenn der Erblasser im Ausland verstorben ist, seine Angehörigen und sein wesent-
liches Vermögen jedoch imHeimatstaat hinterlassen hat (z.B. der deutsche Unternehmer,

14 Dazu Wagner, DNotZ 2010, 507.
15 Dazu Süß, ZErb 2009, 342.
16 Ausführlich zur Gesetzgebung Lechner, Die Entwicklung der Erbrechtsverordnung – Eine Einführung

zum Gesetzgebungsverfahren, in: Dutta/Herrler, EuErbVO, 2014, S. 5 ff.
17 ABl EU L 201, S. 107 vom 27.7.2012.
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§ 1 Die Europäische Erbrechtsverordnung6

der sich für seinen Lebensabend nach Apulien zurückgezogen hat), wegen der für die
Hinterbliebenen mit der Prozessführung im Ausland verbundenen besonderen Kosten
und Zeitverzögerungen den Zugang zum Nachlass erheblich behindern. Durch die weite
Auslegung des Begriffs der gerichtlichen Tätigkeit durch den EuGH in der Rechtssache
Oberle18 wird die Bedeutung der exklusiven Zuständigkeit noch ausgeweitet. Der Erblas-
ser kann hier keine Zuständigkeit schaffen. Wohl kann er aber durch Rechtswahl seinen
Hinterbliebenen ermöglichen, die Nachlassabwicklung in seinem Heimatstaat anhängig
zu machen.

II. Das auf die Erbfolge anwendbare Recht

Gemäß Art. 21 EuErbVO wird das auf die Erbfolge anwendbare Recht an den gewöhnli-
chen Aufenthalt des Erblassers angeknüpft. Dieses Recht gilt nicht nur für die Erbfolge
an sich, also die gesetzliche Erbfolge, die Wirkungen einer testamentarischen Verfügung
und die Pflichtteilsrechte. Auch die Wirksamkeit einer Verfügung von Todes wegen in Form
eines einseitigen Testaments, eines gemeinschaftlichen Testaments oder eines Erbvertrages
unterliegt dem am gewöhnlichen Aufenthalt geltenden Recht, wobei aber in Art. 24, 25
EuErbVO eine Vorverlegung des Anknüpfungszeitpunkts auf den Tag der Errichtung der
Verfügung bzw. des Abschlusses des Erbvertrages angeordnet ist. So kann sich die anschlie-
ßende Verlegung des gewöhnlichen Aufenthalts in einen anderen Staat auf die Wirksamkeit
und Bindungswirkung der Verfügung nicht mehr auswirken.

Bedenken gegen die Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt wurden anlässlich des
Kommissionsentwurfs vom 14.10.2009 geäußert, weil der leichte Wechsel des gewöhnlichen
Aufenthalts zu einer Instabilität führe, die gerade im Erbrecht für alle Betroffenen weitrei-
chende Auswirkungen haben kann. Zudem wurden Probleme im Zusammenhang mit der
rechtlichen Unbestimmtheit des Begriffs befürchtet. Teilweise wurde vorgeschlagen, in der
Verordnung den Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts zu definieren.

Der Rat und das Europäische Parlament haben auf diese Bedenken reagiert, indem inNr. 23
und 24 der Erwägungsgründe zur EuErbVO gewisse Richtlinien zur Bestimmung des
gewöhnlichen Aufenthalts aufgenommen wurden. So soll bei der Bestimmung des ge-
wöhnlichen Aufenthalts die mit der Erbsache befasste Behörde eine langfristige Gesamtbe-
urteilung der Lebensumstände des Erblassers in den Jahren vor seinem Tod und im
Zeitpunkt seines Todes vornehmen, indem alle relevanten Tatsachen berücksichtigt werden,
insbesondere die Dauer und die Regelmäßigkeit des Aufenthalts des Erblassers in dem
betreffenden Staat sowie die damit zusammenhängenden Umstände und Gründe. Der so
bestimmte gewöhnliche Aufenthalt sollte unter Berücksichtigung der spezifischen Ziele
dieser Verordnung eine besonders enge und feste Bindung zu dem betreffenden Staat erken-
nen lassen.

Daraus – ebenso wie auch aus der neueren Rechtsprechung des EuGH19 – ergibt sich, dass
der Begriff des gewöhnlichen Aufenthalts im Rahmen der EuErbVO „erbrechtsspezifisch“
auszulegen ist, so dass durch Betonung der langfristigen Perspektive eine gewisse Stabilität

18 EuGH, Urt. v. 21.6.2018 – C-20/17 (Oberle), NJW 2018, 2309 = DNotZ 2018, 699 m. Anm. Dörner.
19 EuGH ZEV 2020, 628; EuGH NJW 2021, 3371; siehe aber auch schon EuGH, Urt. v. 22.12.2010 –

C-497/10 PPU (Mercredi), FamRZ 2011, 617; EuGH, Urt. v. 2.4.2009 – C-523/07 (A), FamRZ 2009,
843; Dutta/Schulz, Erste Meilensteine im europäischen Kindschaftsverfahrensrecht: Die Rechtspre-
chung des Europäischen Gerichtshofs zur Brüssel IIa-Verordnung von C bis Mercredi, ZEuP 2012,
526, 534.
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gewährleistet ist.20 Die bislang zur EuErbVO ergangenen Entscheidungen der deutschen
Obergerichte folgen dieser Tendenz.21 Die Feinjustierung des Begriffs des gewöhnlichen
Aufenthalts wird – obwohl der Gerichtshof hier schon einige Pflöcke in den Boden geschla-
gen hat – wohl noch einige Leitentscheidungen des EuGH erfordern.22

III. Erbrechtliche Rechtswahl

Die objektive Anknüpfung an den gewöhnlichen Aufenthalt wird in Art. 22 EuErbVO
durch die Möglichkeit einer Rechtswahl zugunsten des Heimatrechts des Erblassers er-
gänzt. Wer sich eine anspruchsvolle Rechtsberatung leistet, kann auf diese Weise die vorge-
nannten Gefahren eines unerwünschten Wechsels des Erbstatuts vermeiden und sich ggf.
erweiterte Gestaltungsmöglichkeiten erschließen. Aus pflichtteilsrechtlicher Sicht fehlt für
das Privileg des Erblassers, durch einseitige Verfügung darüber entscheiden zu können, in
welcher Art und Höhe seinen engsten Angehörigen „zwingende Rechte“ am Nachlass
zukommen, die rechtsdogmatische Legitimation. Missbrauch hat man hier vorgebeugt,
indem man die Rechtswahlmöglichkeiten auf das Recht des Staates, dem der Erblasser
angehört, begrenzt hat. Vorbehaltlich einer mehrfachen Staatsangehörigkeit kann er daher
lediglich zugunsten eines einzigen Rechts optieren.

IV. Anerkennung und Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen im Erbrecht

Die in einem der Mitgliedstaaten in erbrechtlichen Angelegenheiten ergangenen Urteile sind
gem. Art. 39 EuErbVO im Gebiet aller anderen Mitgliedstaaten anzuerkennen und zu
vollstrecken. Dies ist logisch-zwingende Folge aus der Konzentration der internationalen
Zuständigkeit und der Rechtsanwendung. Voraussetzung für die Vollstreckung ist allerdings
die vorherige Durchführung eines Exequaturverfahrens gem. Art. 48 EuErbVO. Der Be-
reich des Erbrechts profitiert also nicht von der Abschaffung des Exequatur, die die Reform
der Brüssel I-VO durch die Brüssel Ia-VO seit 2015 in den anderen Bereichen des Zivil-
und Handelsrechts gebracht hat.

V. Schaffung des Europäischen Nachlasszeugnisses

„Krönung“ der Erbrechtsverordnung ist die Einführung eines Europäischen Nachlasszeug-
nisses in den Art. 62 ff. EuErbVO.23 Verwaltung und Abwicklung von über mehrere Mit-
gliedstaaten verstreuten Nachlässen werden dadurch erleichtert, dass das im Staat des letzten
gewöhnlichen Aufenthalts des Erblassers ausgestellte Nachlasszeugnis in allen anderen Mit-
gliedstaaten als Nachweis der Erbfolge anzuerkennen ist und das Europäische Nachlass-
zeugnis die in Art. 69 EuErbVO definierten, dem deutschen Erbschein entsprechenden
besonderen Beweis- und Gutglaubenswirkungen entfaltet.

20 Vor allem Steinmetz, ZEV 2018, 317.
21 KG ZErb 2017, 199 (Grenzpendler-Fall); OLG München RNotZ 2017, 455 = FamRZ 2017, 1251

(Pflegeheim-Fall); OLG Hamm ZEV 2018, 343 (Mallorca-Fall).
22 Ausführlich dazu § 2 Rdn 1 ff.
23 Siehe dazu § 6.
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§ 1 Die Europäische Erbrechtsverordnung8

C. Übergangsregelungen für die bis zur Anwendbarkeit der EuErbVO geltenden
nationalen Bestimmungen

I. Bis zum 16.8.2015 geltende nationale Regelung in Deutschland

Das deutsche internationale Erbkollisionsrecht war bis zum 16.8.2015 in den Art. 25, 26
EGBGB a.F. geregelt. Dabei bestimmte Art. 25 EGBGB a.F. das allgemein auf die Erbfolge
anwendbare Recht (Erbstatut), indem Abs. 1 auf das Heimatrecht des Erblassers bei seinem
Tode verwies. Art. 25 Abs. 2 EGBGB erlaubte ausländischen Testatoren eine auf inländi-
sches unbewegliches Vermögen beschränkte Rechtswahl. Für Testamente und andere Verfü-
gungen von Todes wegen enthielt Art. 26 EGBGB Sondervorschriften. So bestimmte Art. 26
Abs. 1–4 EGBGB in Umsetzung des Haager Übereinkommens über das auf die Form
letztwilliger Verfügungen anzuwendende Recht vom 5.10.1961, welches für Deutschland
am 1.1.1966 in Kraft getreten ist, das auf die Formwirksamkeit von Testamenten und
Erbverträgen anwendbare Recht.24 Eine Abweichung zum Haager Abkommen ergab sich
allein aus der Hinzufügung der Nr. 5 in Art. 26 Abs. 1 EGBGB.25

Die Art. 25, 26 EGBGB a.F. waren im Rahmen der Neuregelung des IPR zum 1.9.1986 neu
gefasst worden. Auf Altfälle, also Erbfälle, die vor diesem Stichtag eingetreten sind, ist
gem. Art. 220 Abs. 1 EGBGB das davor geltende, in Art. 24–26 EGBGB-1900 kodifizierte
internationale Erbrecht anzuwenden. Im Unterschied zum seit 1986 geltenden Recht kannte
das alte Recht die in Art. 25 Abs. 2 EGBGB n.F. vorgesehene Rechtswahl noch nicht. Die
Bestimmungen zum „Allgemeinen Teil“ des IPR enthielten die Art. 27, 28 EGBGB-1900.

Das internationale Zivilverfahrensrecht war nicht Gegenstand einer gesonderten Regelung,
sondern in die großen verfahrensrechtlichen Kodizes integriert (§§ 105, 106 ff., 343 FamFG,
§ 328 ZPO etc.).

Diese Rechtsnormen sind für Erbfälle, die vor dem 17.8.2015 eingetreten sind, weiterhin
anwendbar. Für nach dem 17.8.2015 eingetretene Erbfälle werden sie durch die EuErbVO
vollständig ersetzt, und zwar auch in den Fällen, die keinen Bezug zu einem anderen
Mitgliedstaat i.S.d. EuErbVO haben.

II. Anwendungsstichtag für die EuErbVO

Die Erbrechtsverordnung ist am 4.7.2012 vom Rat verabschiedet und am 27.7.2012 im
Amtsblatt der EU veröffentlicht worden. Das Inkrafttreten erfolgte gem. Art. 84 Abs. 1
EuErbVO am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen
Union, also am 17.8.2012.

Um den Regierungen genügend Zeit für die rechtliche Umsetzung zu geben, vor allem für
die Schaffung der für die Erstellung des Nachlasszeugnisses erforderlichen Ausführungsre-
geln, den Gerichten und Rechtsanwendern Zeit für die Ausbildung im neuen Rechtssystem
und schließlich auch der Kommission Zeit für die Erstellung der einheitlichen Formblätter
(Art. 80 EuErbVO) einzuräumen, wurde eine großzügige Übergangsfrist von drei Jahren
bis zur Anwendung der Verordnung festgesetzt. Art. 84 Abs. 2 EuErbVO bestimmt daher,
dass die Regeln der Verordnung ab dem 17.8.2015 gelten.

24 BGBl 1965 II, S. 1145; Text auch bei Grüneberg/Thorn, 83. Aufl. 2024, Anh. zu Art. 26 EGBGB.
25 Art. 3 des Testamentsformübereinkommens gestattet dies.
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Als Übergangsregelung bestimmt Art. 83 Abs. 1 EuErbVO, dass die Verordnung auf die
Rechtsnachfolge aller Personen Anwendung findet, die am 17.8.2015 oder danach verstor-
ben sind. Diese Übergangsregelung betrifft sämtliche Teile der Verordnung. Damit ergibt
sich praktisch Folgendes:
– Die rigiden Regeln über die internationale Zuständigkeit in Kapitel II der EuErbVO,
die die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte eines einzigen Mitgliedstaates begrün-
den, greifen allein dann ein, wenn der Erbfall nach dem 16.8.2015 eingetreten ist. Auch
wenn die Klage nach dem Anwendungsstichtag rechtshängig gemacht wird, bleiben also
für vor dem Stichtag eingetretene Erbfälle die bisherigen nationalen Regeln über die
internationale Zuständigkeit anwendbar, so dass der Kläger erweiterte Möglichkeiten
hat, die Klage im Inland rechtshängig zu machen – oder auch in einem anderen Mitglied-
staat zu klagen, wenn sich die Möglichkeit ergibt, dort ein günstigeres Urteil zu erstrei-
ten.

– Die europaweit vereinheitlichten Kollisionsnormen über die Bestimmung des auf erb-
rechtliche Fragen anwendbaren Rechts in Kapitel III der EuErbVO finden ebenfalls
ausschließlich auf Erbfälle Anwendung, die nach dem 16.8.2015 eingetreten sind. Sonder-
regeln enthält Art. 83 Abs. 2–4 EuErbVO für die Fälle, in denen der Erbfall zwar nach
dem Anwendungsstichtag eingetreten ist, der Erblasser aber vor dem Anwendungsstich-
tag eine testamentarische oder erbvertragliche Verfügung und/oder eine Rechtswahl
getroffen hat (zu diesen Sonderregelungen siehe Rdn 28 ff., 31). Ist der Erbfall vor dem
17.8.2015 eingetreten, so hat jedes Gericht das anwendbare Recht nach dem eigenen
zuvor geltenden nationalen IPR (lex fori) zu bestimmen. In Deutschland bleiben also
weiterhin Art. 25 f. EGBGB anwendbar, so dass das Heimatrecht des Erblassers gilt,
eine Rechtswahl allenfalls als nachlassspaltende Rechtswahl gem. Art. 25 Abs. 2 EGBGB
möglich ist und für im Ausland belegende Güter ein vorrangiges Einzelstatut i.S.v.
Art. 3a Abs. 2 EGBGB denkbar ist.

– Die Verpflichtung zur Anerkennung und Vollstreckung erbrechtlicher Entscheidun-
gen in Kapitel IV der EuErbVO gilt ausschließlich für nach dem Anwendungsstichtag
ergangene Entscheidungen, die die Erbfolge in den Nachlass von nach dem 16.8.2015
verstorbener Personen betreffen, und soweit26 das anwendbare Recht auf der Basis der
EuErbVO bestimmt worden ist. Alle anderen Entscheidungen (also solche, die die
Erbfolge von vor dem 17.8.2015 verstorbenen Erblassern betreffen) können allenfalls auf
der Basis der autonomen zivilprozessualen Regeln über die internationale Anerkennung
ausländischer Entscheidungen (in Deutschland: § 328 ZPO) anerkannt und vollstreckt
werden, auch wenn sie nach dem 16.8.2015 ergangen sind.

– Die Anerkennung von Urkunden gem. Art. 59 EuErbVO bezieht sich ausschließlich
auf Urkunden zu solchen Erbfällen, die nach dem 16.8.2015 eingetreten sind.

– Auch ein Europäisches Nachlasszeugnis zur Verwendung in einem anderen Mitglied-
staat gemäß Kapitel VI der EuErbVO kann ausschließlich dann ausgestellt werden,
wenn der Erbfall, dessen Erbfolge bezeugt wird, nach dem 16.8.2015 eingetreten ist. Für
vor dem 17.8.2015 eingetretene Erbfälle kann also allenfalls ein nationales Zeugnis (in
Deutschland: nicht gegenständlich beschränkter Erbschein gem. §§ 2353 ff. BGB) ausge-
stellt werden. Die anderen Mitgliedstaaten sind nicht verpflichtet, diesen als „öffentliche
Urkunde“ i.S.v. Art. 59 EuErbVO oder als „gerichtliche Entscheidung“ i.S.v. Art. 39
EuErbVO anzuerkennen.

26 Zur Eingrenzung des Anwendungsbereichs bei Bestimmung des Erbstatuts auf der Basis bilateraler
Abkommen siehe § 2 Rdn 205 ff.
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III. Sonderregelungen für vor dem 17.8.2015 getroffene Verfügungen von Todes wegen

Der Kommissionsentwurf zur EuErbVO vom November 2009 hatte in Art. 50 eine Über-
gangsregelung vorgesehen, wonach die Verweisung auf das am Aufenthaltsort bei Errich-
tung der Verfügung geltende Recht uneingeschränkt auch für vor dem Anwendungsstichtag
für die EuErbVO errichtete Verfügungen gelten soll. Das hätte zu überraschenden Folgen
geführt:

Hätten z.B. in Andalusien lebende Eheleute mit beiderseits deutscher Staatsangehörigkeit
dort 2005 in holographer Form ein gemeinschaftliches Testament errichtet, so wäre dieses
nach dem damals geltenden autonomen spanischen IPR wie auch nach dem damals gelten-
den autonomen deutschen IPR in seiner Wirksamkeit nach dem deutschen Heimatrecht der
Eheleute zu beurteilen und damit wirksam gewesen. Die Anwendung des am gewöhnlichen
Aufenthalt bei Errichtung geltenden Rechts bei Eintritt des Erbfalls nach dem 16.8.2015
hätte nach dem Kommissionsentwurf dagegen dazu geführt, dass Zulässigkeit und Wirk-
samkeit der Verfügung nach dem in Andalusien geltenden gemeinspanischen Erbrecht des
Código Civil zu beurteilen wären. Dieser kennt keine gemeinschaftlichen Testamente und
untersagt die gemeinschaftliche Errichtung ausdrücklich in Art. 669 CC.27 Das wäre unbillig
gewesen, haben sich doch die Eheleute im vorliegenden Fall an dem Recht orientiert, das
sowohl aus Sicht der Gerichte ihres deutschen Heimatstaates als auch aus Sicht der Gerichte
ihres spanischen Aufenthaltsstaates anwendbar gewesen wäre.

Art. 83 Abs. 3 EuErbVO versucht im Wege eines optimierten favor testamenti durch eine
gehäufte Anknüpfung jede Art von „Verlierer aufgrund der EuErbVO“ zu vermeiden. Eine
vor dem Anwendungsstichtag wirksame Verfügung soll auch weiterhin wirksam bleiben.28

Eine vor dem 17.8.2015 errichtete Verfügung von Todes wegen ist nun zulässig sowie
materiell und formell wirksam, wenn diese nach einer der folgenden Rechtsordnungen
zulässig sowie materiell und formell wirksam ist:
– Nach der von Kapitel III der EuErbVO bestimmten Rechtsordnung. – Diese Regelung
ist eigentlich überflüssig, denn die Anwendung des durch die Kollisionsnormen in Kapi-
tel III der EuErbVO bezeichneten Rechts bei Eintritt des Erbfalls nach dem 16.8.2015
auch auf vor diesem Stichtag errichtete Verfügungen ergibt sich bereits aus Art. 83 Abs. 1
EuErbVO. Das bedeutet dann also das nach Art. 24 bzw. Art. 25 EuErbVO bestimmte
Recht, mithin das am gewöhnlichen Aufenthalt zum Zeitpunkt der Errichtung der Verfü-
gung (Art. 24 Abs. 1, Art. 25 Abs. 1, 2, jeweils i.V.m. Art. 21 Abs. 1 EuErbVO) geltende
Recht. Darüber hinaus kommt aber über Art. 24 Abs. 2, Art. 25 Abs. 3 EuErbVO auch
die Anwendung eines gewählten Heimatrechts in Betracht. Diese wird gerade in Fällen
der Errichtung des Testaments vor der Verkündung der EuErbVO im Juli 2012 in der
Praxis selten sein. Bedeutung könnte diesem Fall aber aufgrund der „Fiktion“ einer
entsprechenden Rechtswahl in diesen Fällen durch Art. 83 Abs. 4 EuErbVO zukommen
(siehe Rdn 38). Da die Verfügung von Todes wegen erst mit Eintritt des Erbfalls wirksam
wird, handelt es sich hier nicht um einen Fall der Rückwirkung, sondern rechtstechnisch
gesehen um einen Fall der sog. unechten Rückwirkung. Wegen der auch hier gegebenen
Gefahr, dass Vertrauen in die Wirksamkeit einer Verfügung enttäuscht wird, ist aber in
gleicher Weise die Notwendigkeit gegeben, unerwartete Auswirkungen der Rückwir-
kung zu vermeiden.

27 Siehe Steinmetz/Huzel/Alcazar, Länderbericht Spanien: Rdn 22, 112.
28 Lechner, Die Entwicklung der Erbrechtsverordnung – Eine Einführung zum Gesetzgebungsverfahren,

in: Dutta/Herrler, EuErbVO, 2014, S. 19.
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– Nach der von den zum Zeitpunkt der Errichtung der Verfügung geltenden Vorschriften
des Internationalen Privatrechts in dem Staat, in dem der Erblasser seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hatte, bestimmten Rechtsordnung. Diese Verweisung kombiniert die Wer-
tung der EuErbVO, wonach die engste Verbindung zu dem Recht besteht, in dem eine
Person aktuell ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, mit der Rücksichtnahme auf die
damalige Situation des Erblassers, der sich an dem damals in seinem Umfeld geltenden
IPR orientiert.

– Nach der von den zum Zeitpunkt der Errichtung der Verfügung geltenden Vorschriften
des Internationalen Privatrechts in einem Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Erblasser
besaß, bestimmten Rechtsordnung.

– Nach der von den zum Zeitpunkt der Errichtung der Verfügung geltenden Vorschriften
des Internationalen Privatrechts in dem Mitgliedstaat, dessen Behörde mit der Erb-
sache befasst ist, bestimmten Rechtsordnung (altes nationales IPR des Forumstaates).
Diese Verweisung ist zunächst in der deutschen Fassung der im Amtsblatt verkündeten
EuErbVO vom Übersetzer „vergessen“ und erst durch ein „Korrigendum“29 nachgetra-
gen worden. Regelmäßig läuft sie auf die Anwendung des damaligen IPR in dem
Mitgliedstaat, in dem der Erblasser zum Zeitpunkt seines Todes seinen gewöhnlichen
Aufenthalt hatte, hinaus (Art. 4 EuErbVO). Bei gewöhnlichem Aufenthalt in einem
„Drittstaat“ wäre das IPR des gem. Art. 10 EuErbVO bezeichneten Mitgliedstaates
maßgeblich.

Die auf diese Weise bestimmten Rechtsordnungen regeln allein die Zulässigkeit sowie die
materielle und formelle Wirksamkeit der Verfügung von Todes wegen (nicht aber ihre
Bindungswirkung oder gar die übrigen Wirkungen der Verfügungen; diese sind bei Ein-
tritt des Erbfalls nach dem 16.8.2015 gem. Art. 83 Abs. 1 EuErbVO nach dem gem. Art. 24,
25 EuErbVO bzw. dem gem. Art. 21, 22 EuErbVO ermittelten Recht zu bestimmen). Für
die Zulässigkeit sowie materielle und formelle Wirksamkeit gilt eine alternative Anknüp-
fung, wie sie aus dem Haager Testamentsformübereinkommen vom 5.10.1961 für die An-
knüpfung des Formstatuts bekannt ist: Führt eine einzige der bezeichneten Kollisions-
rechtsordnung zur Geltung eines materiellen Rechts, wonach die Verfügung von Todes
wegen wirksam ist, so ist diese Anknüpfung maßgeblich und die Verfügung als wirksam zu
behandeln.

Dennoch kann es in Spezialkonstellationen zu Rechtsänderungen aufgrund des Inkraftset-
zens der EuErbVO kommen:
– In Deutschland lebende spanische Eheleute mit andalusischer vecindad civil haben ein
gemeinschaftliches Testament errichtet. Dieses war nach dem gemeinsamen Heimatrecht
unwirksam. Nachdem sie von der Unwirksamkeit erfahren haben, haben sie nichts
unternommen, weil es ihnen nun auf die gegenseitige Alleinerbeinsetzung nicht mehr
ankam. Das Inkrafttreten der EuErbVO führt nun dazu, dass das zuvor aus Sicht aller
beteiligten Rechtsordnungen nichtige Testament plötzlich – wegen des gewöhnlichen
Aufenthalts der Eheleute bei Testamentserrichtung (Art. 24 Abs. 1 EuErbVO) – wieder
auflebt.

– Noch schlimmer kann sich eine nachträglich eingreifende Bindungswirkung auswirken:
Man stelle sich im vorgenannten Spanier-Fall vor, dass sich die Eheleute noch vor dem
Anwendungsstichtag für die EuErbVO getrennt haben, der Ehemann eine neue Liaison
eingegangen ist und zugunsten seiner neuen Liebschaft testiert hat. Mangels Bindungs-
wirkung des gemeinschaftlichen Testaments nach dem gem. Art. 25 Abs. 1, 26 Abs. 5
S. 1 EGBGB als Errichtungsstatut anwendbaren spanischen Heimatrechts war die neue

29 ABl EU 2013 Nr. L 41, S. 16.
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Verfügung wirksam. Verstirbt der Ehemann aber nach dem Anwendungsstichtag für
die EuErbVO, so ist über Art. 83 Abs. 1 EuErbVO auch die Bindungswirkung des
gemeinschaftlichen Testaments gem. Art. 24 Abs. 1 EuErbVO an den damaligen gewöhn-
lichen Aufenthalt in Deutschland anzuknüpfen. Damit hätte die Anwendbarkeit der
EuErbVO nicht nur die Wirksamkeit des ursprünglich unwirksamen gemeinschaftlichen
Testaments gebracht, sondern auch die Unwirksamkeit des ursprünglich wirksam später
errichteten Testaments wegen Verstoßes gegen die nachträglich zugestandene Bindungs-
wirkung.
Dutta will in diesem Zusammenhang darauf abstellen, ob der Widerruf vor oder nach
dem Anwendungsstichtag erfolgte. Entfalte eine Verfügung keine Bindungswirkung un-
ter dem „alten mitgliedstaatlichen Kollisionsrecht“, so könne der Erblasser die Verfü-
gung vor dem Stichtag abändern und widerrufen, nicht aber am oder nach dem Stichtag.30
Damit wird bei mehreren einander widersprechenden Verfügungen der Konflikt zwi-
schen der Rechtslage nach altem und nach dem neuen Recht dahingehend gelöst, dass
quasi die Situation zum Anwendungsstichtag darüber entscheidet, welche der bis dahin
errichteten Verfügungen Vorrang genießt.
Freilich hat diese Ansicht auch ihre Schwächen. Dutta klärt auf dieses Weise die (inter-
temporale) Kollision zwischen neuem und altem IPR, offen bleibt aber die internationale
Normenkollision, nämlich die Frage, welche der alten nationalen Kollisionsrechtsord-
nungen (wenn also im Beispielsfall nicht das deutsche und das spanische IPR überein-
stimmend zur Anwendbarkeit des spanischen materiellen Erbrechts kämen) bei entspre-
chender Kollision dazu berufen ist, die Situation zum Eintritt des Anwendungsstichtags
zu definieren.

IV. Sonderregelungen für eine vor dem 17.8.2015 getroffene Rechtswahl

Das IPR zahlreicher Mitgliedstaaten enthielt vor dem Anwendungsstichtag für die
EuErbVO Rechtswahlmöglichkeiten, die über die Rechtswahlmöglichkeiten der EuErbVO
hinausgingen (Beispiele: Polen, wo bei gesetzlicher Anknüpfung an die Staatsangehörigkeit
das Wohnsitzrecht und das am gewöhnlichen Aufenthalt geltende Recht gewählt werden
konnten; Wahl des deutschen Rechts für in Deutschland belegene Immobilien in Art. 25
Abs. 2 EGBGB; Wahl des aktuellen und künftigen Aufenthalts- und Heimatrechts in den
Niederlanden und in Finnland).31 Die Reduzierung der Rechtswahlmöglichkeiten auf das
Heimatrecht in Art. 22 EuErbVO hätte in den Fällen, in denen eine Verfügung von Todes
wegen auf eine Rechtswahl gestützt wurde, die nach der EuErbVO weder wählbar ist noch
im Rahmen der objektiven Anknüpfung zum Zuge kommt (auch nicht über Art. 21 Abs. 2
EuErbVO), zur Folge, dass die Verfügung bei Eintritt des Erbfalls nach dem Anwendungs-
stichtag ihre Effektivität verlieren würde. Auch hier hat man daher durch Einfügung einer
Sonderklausel in Art. 82 Abs. 2 EuErbVO eine „Rettungsinsel“ geschaffen, mit der die
Rechtswahl quasi den Weg aus dem sinkenden Dampfer des nationalen Erbkollisionsrechts
findet.

Hatte der Erblasser das auf seine Rechtsnachfolge von Todes wegen anzuwendende Recht
vor dem 17.8.2015 gewählt, so ist diese Rechtswahl wirksam, wenn sie nach einer der
folgenden Rechtsordnungen zulässig ist:

30 MüKo-BGB/Dutta, 9. Aufl. 2024, Art. 83 EuErbVO Rn 17.
31 Ein auf den Status quo zum Anwendungsstichtag der EuErbVO bezogener umfassender Überblick

über die erbrechtlichen Rechtswahlmöglichkeiten im nationalen IPR der Mitgliedstaaten findet sich
bei Heinig, Rechtswahlen im Erbrecht nach nationalem Kollisionsrecht – Der Countdown läuft,
RNotZ 2014, 281.
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1. Die Rechtswahl erfüllt die Voraussetzungen des Kapitels III der EuErbVO. Der Erb-
lasser konnte daher schon vor dem Anwendungsstichtag für die EuErbVO die in Art. 22
EuErbVO bereitgestellten Rechtswahlmöglichkeiten nutzen. Gerade in den Fällen, in
denen die Verfügung noch vor der Verkündung der EuErbVO im Amtsblatt der Union
erfolgte, werden solche Rechtswahlklauseln nur selten in das Testament aufgenommen
worden sein, denn weder war die Rechtswahlmöglichkeit bekannt, noch ergab sich
– aufgrund der Anknüpfung des Erbstatuts an die Staatsangehörigkeit – für die meisten
EU-Bürger überhaupt eine Notwendigkeit, die Geltung des Heimatrechts ausdrücklich
anzuordnen.
Art. 83 Abs. 4 EuErbVO weitet diesen Tatbestand dadurch aus, dass dort für den Fall
einer Verfügung von Todes wegen, die vor dem 17.8.2015 nach dem Recht errichtet
wurde, welches der Erblasser gem. Art. 22 EuErbVO hätte wählen können, angeordnet
wird, dass dieses Recht als das auf die Rechtsfolge von Todes wegen anzuwendende
gewählte Recht gilt. Hierbei handelt es sich nicht um eine widerlegliche Vermutung,
sondern um eine Fiktion (fiktive Rechtswahl).32 Verlangt wird kein Rechtswahlwille,
sondern lediglich das bewusste Ausgehen von der Anwendbarkeit des Rechts eines
bestimmten der Staaten, denen der Erblasser bei Errichtung der Verfügung angehörte.33
Folge ist eine umfassende Rechtswahl i.S.v. Art. 22 EuErbVO hinsichtlich der gesamten
Erbfolge, also nicht lediglich eine auf die Wirksamkeit der Verfügung beschränkte Teil-
rechtswahl i.S.v. Art. 24 Abs. 2 oder Art. 25 Abs. 3 EuErbVO.

2. Die Rechtswahl ist auch wirksam, wenn sie nach den zum Zeitpunkt der Rechtswahl
geltenden Vorschriften des Internationalen Privatrechts in dem Staat, in dem der Erblas-
ser seinen gewöhnlichen Aufenthalt hatte, wirksam ist.
Beispiel 1: Hat ein in Deutschland lebender Serbe im Jahre 2003 mit seiner Ehefrau
einen Erbvertrag abgeschlossen, in dem er für seine Beteiligung an dem in Heidelberg
belegenen gemeinsamen Hausgrundstück das deutsche Recht wählte und die Verfügung
auf diesen Vermögensteil beschränkte, so bleibt diese Rechtswahl – da er zum Zeitpunkt
der Ausübung der Rechtswahl seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hatte –
auch nach der Aufhebung des Art. 25 Abs. 2 EGBGB durch die EuErbVO weiterhin
wirksam.34
Beispiel 2: Behält der Erblasser im Beispiel 1 freilich seinen Lebensmittelpunkt in
Deutschland bei, so kommt es aber nach den Regeln der EuErbVO ohnehin zur Geltung
deutschen Erbrechts, und zwar über das Grundstück hinaus auf das gesamte Vermögen
des Erblassers. Das hat dann nicht nur zur Folge, dass die Rechtswahl „quasi ins Leere“
geht. Es stellt sich dann auch die Frage, wie die auf die Nachlassspaltung ausgerichtete
materielle Verfügung des Erblassers nunmehr vor dem Hintergrund der unerwarteten
Nachlasseinheit auszulegen ist. Hier könnte man zum einen die Zuwendung des Grund-
stücks in eine Vermächtniszuwendung (Vorausvermächtnis bzw. „Hineinvermächtnis“,
also Teilungsanordnung) umdeuten. Denkbar wäre wegen der Erheblichkeit der Zuwen-
dung im Verhältnis zumGesamtnachlass auch eine quotenverschiebende Vermächtniszu-
wendung oder gar eine Umdeutung in eine Alleinerbeinsetzung auf das gesamte Vermö-
gen.

32 MüKo-BGB/Dutta, 9. Aufl. 2024, Art. 83 EuErbVO Rn 12.
33 MüKo-BGB/Dutta, 9. Aufl. 2024, Art. 83 EuErbVO Rn 14 spricht hier von „Rechtsanwendungsbe-

wusstsein“.
34 Problematisch ist aufgrund der Entscheidung des EuGH vom 9.9.2021 – C-277/20 (ZEV 2021, 717)

nun, ob dann, wenn der Erblasser seinen gewöhnlichen Aufenthalt beim Erbfall im Ausland hatte, die
durch Art. 25 Abs. 2 EGBGB a.F. bewirkte Nachlassspaltung mit dem Grundsatz der Nachlasseinheit
in den Art. 20 ff. EuErbVO vereinbar ist.
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